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RS OGH 1979/11/13 5Ob707/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1979

Norm

ABGB §37 A

ABGB §37 G

ABGB §37 J

IPRG §3

WG §93

Rechtssatz

Ist von österreichischen Gerichten ausländisches (deutsches) Wechselrecht anzuwenden, ist wohl die nationale

herrschende Rechtsprechung und Lehre heranzuziehen. Ist aber das anzuwendende Wechselrecht eine Übersetzung

des einheitlichen WG nach dem Genfer Wechselrechtsabkommen und ein international vereinbarter Gesetzestext, so

ist es zunächst einmal aus sich selbst und aus den in ihm enthaltenen Wertungen auszulegen, erst in zweiter Linie sind

die einzelnen nationalen Rechtsordnungen in ihrer Eigenart als Auslegungsbehelf und Subsidiärrechtsquelle

heranzuziehen.
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